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Der ELER-Fonds 
unterstützt die Entwicklung des ländlichen Raums. 

 

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 

ist Teil der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds). Neben dem ELER 

umfassen die ESI-Fonds den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), den 

Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds (KF) und den Europäischen Mee-

res- und Fischereifonds (EMFF). Sie sind die wichtigsten investitionspolitischen Instru-

mente der Europäischen Union (EU).  

Im Rahmen dieser Fonds stellt die EU den Mitgliedstaaten Fördermittel zur Erreichung 

bestimmter Ziele zur Verfügung. Die mit dem ELER-Fonds in Schleswig-Holstein ange-

strebten Ziele, Maßnahmen und geplanten Ausgaben sind im Landesprogramm ländli-

cher Raum des Landes Schleswig-Holstein 2014 – 2020 (LPLR) dargelegt.  

Die Förderbereiche des LPLR 

In fünf Förderbereichen setzt das LPLR durch verschiedene Maßnahmenangebote 

thematische Schwerpunkte. Mit den programmierten Maßnahmen werden die Ziele 

der von der EU beschlossenen Europa-2020-Strategie sowie die europäischen Ziele 

für die Entwicklung des ländlichen Raumes umgesetzt. 

Förderbereiche Schwerpunkte 

 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Land- und Forstwirtschaft 

Erhöhung der Marktbeteiligung und  
-orientierung sowie Diversifizierung der 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

 

 

Förderung der Verarbeitung und Ver-
marktung der Ernährungswirtschaft und 
des Risikomanagements 

Stärkung der Wertschöpfungskette und 
Unterstützung der Risikovorsorge 

 

 

Wiederherstellung, Erhaltung und Ver-
besserung land- und forstwirtschaftlicher 
Ökosysteme 

Erhalt und Verbesserung der biologi-
schen Vielfalt, der Wasserwirtschaft 
sowie der Bodenbewirtschaftung 

 

 

Förderung der Ressourceneffizienz und 
des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen 
und klimaresistenten Wirtschaft 

Förderung der Kohlenstoffspeicherung 
und -bindung 

 

 

Förderung der sozialen Eingliederung, 

der Armutsbekämpfung und der wirt-
schaftlichen Entwicklung 

Förderung lokaler Entwicklungen und 

Informations- und Kommunikationsinfra-
strukturen 

 

Durchführungsberichte informieren über den Umsetzungsstand 

Die jährliche Berichterstattung dokumentiert die laufende Umsetzung des LPLR, die 

Erreichung der EU- und Landesziele sowie die damit verbundenen Arbeitsschritte zur 

Bewertung des Programms. Der Durchführungsbericht gibt Aufschluss über die Finan-

zierung und Umsetzung der thematischen Schwerpunkte.    
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Das Programm 
umfasst 871 Mio. Euro für die Förderung des ländlichen Raums. 

 

Die Europäische Union stellt Schleswig-Holstein in der Förderperiode 2014-2020 aus 

dem ELER Fördermittel in Höhe von rund 419,5 Millionen Euro bereit, die mit Geldern 

des Bundes aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“ (GAK), des Landes und der Kommunen in Höhe von 622,7 Millionen 

Euro kofinanziert werden. Zu diesen Mitteln stellen der Bund, das Land und die 

Kommunen zusätzliche Mittel (Top-ups) in Höhe von 247,9 Millionen Euro für die 

Entwicklung des ländlichen Raumes Schleswig-Holsteins zur Verfügung. Der 

Beteiligungssatz der EU an der Finanzierung fällt je nach Maßnahme unterschiedlich 

aus und kann bis zu 100 Prozent betragen.  

 

Die Abbildung oben links zeigt die geplante Verteilung der EU- und Kofinanzie-

rungsmittel auf die Förderbereiche.  

Etwa 20 Prozent (127 Millionen Euro) der insgesamt für das LPLR zur Verfügung ste-

henden Gelder sind bis zum Ende des Jahres 2016 ausgezahlt worden. Der größte 

Teil davon für den Förderbereich der land- und forstwirtschaftlichen Ökosysteme 

(siehe Abbildung oben rechts). Derzeit stehen noch rund 496 Millionen Euro (rund 

80 Prozent des Programmbudgets) zur Verfügung. 

  

 622,7 Mio. €  127 Mio. €  
 EU- und Kofinanzierungsmittel  davon ausgezahlte Mittel   
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Wettbewerbsfähigkeit 
für die Land- und Forstwirtschaft verbessern 

 

Ziel der Förderung ist es, die landwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen der 

Betriebsstrukturierung und –modernisierung zu unterstützen insbesondere mit Blick auf 

die Erhöhrung der Marktbeteiligung und –orientierung sowie der landwirtschaftlichen 

Diversifizierung. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Förderbereiches bildet die 

Qualifizierung und Beratung der Landwirte insbesondere auch im Hinblick auf eine 

nachhaltige Landwirtschaft.  

Auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft ent-

fallen insgesamt rund 28,5 Millionen Euro (ca. 5 Prozent des Programmbudgets). Bis 

zum Ende 2016 wurden rund 3 Millionen Euro (rund 10 Prozent des geplanten För-

derbereichsbudgets) verausgabt. Somit stehen noch rund 25,5 Millionen Euro (rund 90 

Prozent) zur Verfügung. 

Bis Ende 2016 sollen 100 Betriebe bei den Investitionen in Umstrukturierung oder 

Modernisierung unterstützt werden. Bis jetzt konnten fünf Betriebe von der Förderung 

profitieren. 

Neben Investitionen in Betrieben zur Unterstützung einer nachhaltigen, umweltscho-

nenden und tiergerechten Landwirtschaft werden in diesem Förderbereich auch Fort- 

und Weiterbildungen für landwirtschaftliche Betriebe gefördert sowie Vorhaben im 

Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität 

und Nachhaltigkeit“ unterstützt.   

 28,5 Mio. €  3 Mio. €  
 EU- und Kofinanzierungsmittel  davon ausgezahlte Mittel  

  



 

Seite 5 

Wertschöpfung 
erhöhen und Risikovorsorge stärken 

 

Neben der Verbesserung der Strukturen für die Verarbeitung und Vermarktung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse wird auch die Risokovorsorge im Agrarsektor 

unterstützt. Maßnahmen des Hochwasser- und Küstenschutzes schützen vor den 

Auswirkungen von Naturkatastrophen, widrigen Witterungsverhältnissen und 

Katastrophenereignissen. Dafür stehen rund 140,2 Millionen Euro zur Verfügung (ca. 

22 Prozent des Programmbudgets).  

Seit 2014 wurden in diesem Förderbereich rund 45 Millionen Euro (32 Prozent des 

Förderbereichsbudgets) verausgabt. Hinzu kommen zusätzliche rein nationale Mittel 

(Top-ups) in Höhe von rund 83,3 Millionen Euro. Bis zum Ende der Förderperiode 

stehen noch rund 95,2 Millionen Euro (ca. 68 Prozent) zur Verfügung.  

Es konnten drei regionale Unternehmen im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung 

unterstützt werden. Hier liegt der Schwerpunkt der Förderung auf regionalen, hand-

werklichen und ökologischen Aspekten und konzentriert sich auf regional wichtige 

Vermarkter.  

Bei den Vorhaben des Hochwasser- und Küstenschutzes werden sowohl die Ertüchti-

gung und Anpassung bestehender Küstenschutzanlagen gefördert, als auch der Bin-

nenhochwasserschutz unterstützt. Beim Binnenhochwasserschutz werden u. a. Vorhaben 

gefördert, die den Wasserrückhalt in der Landschaft verbessern. Drei Vorhaben im 

Bereich des Binnenhochwasserschutzes und 15 Küstenabschnitte des Generalplanes 

Küstenschutz wurden von 2014 bis 2016 umgesetzt.  

 140,2 Mio. €  45 Mio. €  
 EU- und Kofinanzierungsmittel   davon ausgezahlte Mittel   
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Ökosysteme 
wiederherstellen, erhalten und verbessern 

 

Gefördert werden umweltschonende landwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen, die 

der Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, der 

Verbesserung der Wasserwirtschaft und der Verhinderung von Bodenerosion sowie 

der Unterstützung der Bodenbewirtschaftung dienen. 

Mit insgesamt rund 229,2 Millionen Euro (37 Prozent des Programmbudgets) werden 

Vorhaben zugunsten der biologischen Vielfalt, Gewässer und des Bodens gefördert. 

Bis 2016 wurden rund 65 Millionen Euro (28 Prozent des Förderbereichsbudgets) 

verausgabt. Für die Ökosysteme stehen bis zum Ende der Förderperiode noch rund 

164,2 Millionen Euro (ca. 72 Prozent) bereit. 

Ein Teil der Vorhaben unterstützt nachhaltige und ökologische Wirtschaftsweisen auf 

landwirtschaftlichen Flächen, die eine positive Wirkung auf die biologische Vielfalt 

haben (ca. 79.760 Hektar) sowie zur Verbesserung der Wasserwirtschaft (ca. 

45.209 Hektar) und der Bodenbewirtschaftung (ca. 37.680 Hektar) beitragen.  

  

 229,2Mio. €  65 Mio. €  
 EU- und Kofinanzierungsmittel  davon ausgezahlte Mittel   
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Ressourceneffizient 
kohlenstoffarm und klimaresistent wirtschaften 

 

Die Förderung der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigt Vorhaben, die zur Kohlen-

stoffspeicherung und –bindung beitragen. Ziel der Maßnahmen ist unter anderem die 

Verbesserung des Zustandes der Wälder, um zum Beispiel Kohlenstoff aus der Atmo-

sphäre speichern zu können oder die Humusanreicherung im Boden zu begünstigen. 

Ferner leisten auch Moorschutzflächen einen besonderen Beitrag zum kohlenstoffar-

men und klimaresistenten Wirtschaften.  

Für eine kohlenstoffarme und klimaresistente Forst- und Landwirtschaft können Vorha-

ben in einem Umfang von 22,6 Millionen Euro (ca.4 Prozent des Programmbudgets) 

gefördert werden. Bis zum Ende des Berichtsjahres 2016 wurden rund 5,2 Millionen 

Euro (ca. 23 Prozent des Förderbereichsbudgets) verausgabt. Hinzu kommen 

zusätzliche rein nationale Mittel (Top-ups) in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.Bis zum 

Ende der Förderperiode stehen noch rund 17,4 Millionen Euro (ca. 77 Prozent) zur 

Verfügung. 

Im Rahmen von Forstmaßnahmen wird die Aufforstung von Wäldern, der Waldumbau 

in standortgerechte Laub- und Mischbestände und die Wiederherstellung der Wälder 

nach Katastrophenereignissen gefördert. Vorgesehen ist, 1.500 Hektar geschädigte 

Waldfläche nach Naturkatastrophen wiederherzustellen beziehungsweise standortge-

recht umzubauen. In 2016 konnten rund 830 Hektar Waldfläche wiederhergestellt 

bzw. umgebaut werden.  

 

 22,6 Mio. €  5,2 Mio. €  
 EU- und Kofinanzierungsmittel  davon ausgezahlte Mittel   
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Lokale Entwicklung 
im ländlichen Raum fördern 

Drei Schwerpunkte werden unterstützt: die Förderung der lokalen Entwicklung in länd-

lichen Gebieten (kleine Infrastrukturen inkl. der Stärkung von Netzwerken), der Aus-

bau von Breitbandinfrastruktur und die lokale Entwicklung durch LEADER (AktivRegio-

nen).  

Für den Förderbereich sind rund 186,3 Millionen Euro (ca. 30 Prozent des Programm-

budgets) vorgesehen. In den Jahren 2014-2016 wurden rund 6 Millionen Euro (ca. 

3 Prozent des Förderbereichsbudgets) verausgabt. Hinzu kommen zusätzliche rein 

nationale Mittel (Top-ups) in Höhe von rund 0,4 Millionen Euro. Bis zum Ende der För-

derperiode 2020 stehen noch rund 180,3 Millionen Euro (ca. 97 Prozent) zur Verfü-

gung. 

Von der Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten (kleine Infrastruk-

turen inkl. der Stärkung von Netzwerken) sollen bis zum Ende der Förderperiode 

106.400 Personen des ländlichen Raumes profitieren. Bis Ende 2016 erreichte die 

Förderung 7.193 Personen. Vom Ausbau der Breitbandinfrastruktur werden bis Ende 

2020 voraussichtlich 120.000 Personen profitieren. 2016 erreichte die geförderte 

Breitbandinfrastruktur 71.139 Einwohner Schleswig-Holsteins. 

In Schleswig-Holstein gibt es 22 lokale Aktionsgruppen (AktivRegionen), die 

1,9 Millionen Einwohner der ländlichen Bevölkerung erreichen. Von 2014 bis 2016 

wurden von den lokalen Aktionsgruppen 33 Vorhaben umgesetzt.   

 186,3 Mio. €  6 Mio. €  
 EU- und Kofinanzierungsmittel  davon ausgezahlte Mittel   

 

Personen, die vom Breitbandausbau profitieren 
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Der ELER-Fonds 
unterstützt die Entwicklung des ländlichen Raums. 

Das 2014 eingereichte Landesprogramm ländlicher Raum Schleswig-Holstein (LPLR) 

wurde 2015 von der Europäischen Kommission (EU-KOM) genehmigt und befindet sich 

seit knapp zwei Jahren in der Phase der Umsetzung. Das schleswig-holsteinische Pro-

gramm spiegelt die grundsätzliche Ausrichtung des Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014-2020 wider, mit dem Europa 

noch ökologischer und nachhaltiger gestaltet und die Attraktivität und Lebensfähigkeit 

des ländlichen Raums erhalten und verbessert werden soll. 

Die Förderschwerpunkte im LPLR Schleswig-Holstein liegen insbesondere in den Berei-

chen, wo die Bevölkerung im ländlichen Raum teilweise einen unmittelbaren Nutzen 

hat bzw. wo die Veränderungen der ländlichen Gebiete gerade in Bezug auf Um-

welt- und Naturschutz wahrgenommen werden.  

Ein funktionierender Küstenschutz ist für Schleswig-Holstein als Land zwischen den 

Meeren essentiell. Wegen des Klimawandels sind Sturmflut- oder Starkregenereignis-

se immer stärker zu erwarten und mit einem stetig ansteigenden Meeresspiegel oder 

Fluss- und Auenpegel verbunden. Hohe Investitionen in den Hochwasser- und Küsten-

schutz sind aus diesem Grunde für die Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins 

geradezu lebensnotwendig. So ist es nicht verwunderlich, dass in den ersten beiden 

Jahren der Programmumsetzung bereits ein Drittel (rund 43,5 Millionen Euro) in den 

Binnenwasser- und Küstenschutz investiert wurde.  

Ein weiterer Schwerpunkt des LPLR ist die Förderung von Umweltmaßnahmen zur 

Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung von Ökosystemen. Im Vertragsnatur-

schutz haben gerade in den ersten beiden Jahren der Programmumsetzung mehr 

landwirtschaftliche Betriebe als bisher dazu beigetragen, dass der Flächenanteil mit 

natürlichen Lebensräumen zugenommen hat. Auch der ökologische Landbau ist auf 

Wachstumskurs. 2016 haben sich bereits rund 80 landwirtschaftliche Betriebe mit 

rund 4.500 Hektar neu als Ökobetrieb angemeldet. Diese positiven Entwicklungen 

führten dazu, dass 2014-2016 rund 65 Millionen Euro (28 % des zur Verfügung ste-

henden Budges) ausgezahlt wurden. 

Das LPLR trägt aktiv zur Kohlenstoffspeicherung und –bindung bei. Die positiven Um-

welteinflüsse werden durch verschiedene Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft 

getragen. Als Beispiel sei hier im Rahmen des investiven Naturschutzes die Wieder-

vernässung von Mooren genannt. Denn intakte Moore speichern Kohlenstoffdioxid. 

Aber auch ein verbesserter Zustand der Wälder in Schleswig-Holstein unterstützt die 

Kohlenstoffbindung aus der Atmosphäre oder die Humusanreicherung im Boden. So 

wurden in den ersten Jahren der Umsetzung des Programms 5,2 Millionen Euro (rund 

23 % des zur Verfügung stehenden Budgets) eingesetzt.  

Über die weitere jährliche Umsetzung des Landesprogramms ländlicher Raum Schles-

wig-Holstein, von dem in den ländlichen Gebieten Schleswig-Holsteins rund 2,2 Millio-

nen Einwohnerinnen und Einwohner profitieren, wird jährlich im Rahmen dieser Bürger-

information berichtet.  
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Wissenswertes 
auf einen Blick 

 

 

www.eler.schleswig-holstein.de 

 

Informieren Sie sich detailliert über folgende Themen: 

 Förderung Hand in Hand – EU und Land 

 Ziele der Europäischen Union 

 Ziele des Landes Schleswig-Holstein 

 Landesprogramm ländlicher Raum 2014 bis 2020 

 Begleitung und Bewertung 

 Förderwegweiser 

 Informationen über Publizitätspflichten 

 Begleitausschuss 

 Rechtsgrundlagen 

 Veröffentlichungen 

 Veranstaltungen 

 Medieninformationen 

 Gleichstellung und Nichtdiskriminierung im ländlichen Raum 

 So vielfältig ist der ländliche Raum 

 

 

 

Weitere Informationen über die Politik der Europäischen Kommission für den ländli-

chen Raum finden Sie im Internet unter  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_de 

 

http://www.eler.schleswig-holstein.de/
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/foerderung.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/zieleEU.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/zieleSH.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/lplr.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/jaehrlicheDurchfuehrungsberichte.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/foerderwegweiser.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/puplizitaetspflichten.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/begleitausschuss.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/rechtsgrundlagen.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/veroeffentlichungen.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/veranstaltungen.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/medieninformationen.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/gleichstellungNichtdiskriminierung.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/laendlicherRaumVielfalt.html
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_de




 

 

 


